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Vereinbarung zur gleichzeitigen Aufnahme 
eines nicht zwingerfähigen Hundes im Bewohnerzimmer

zwischen dem MEDIAN Therapiezentrum Ravensruh, inkl. Außenstelle, und dem Bewohner*in

Herrn / Frau ______________________________.

Herr / Frau  _______________________________ hat bei Aufnahme im MEDIAN Therapiezentrum 
Ravensruh, inklusive Außenstelle, zur Versorgung des eigenen Hundes folgende Hinweise zu 
beachten:

1. Der Hund muss versichert und angemeldet sein. Die schriftliche Bestätigung ist vor Aufnahme 
vorzulegen. Die Ummeldung beim hiesigen Ordnungsamt ist möglich.

2. Der Hundebesitzer ist persönlich für die Verpflegung verantwortlich. 
Es gibt keine finanzielle und materielle Unterstützung durch die Besondere Wohnform.

3. Der Hundebesitzer hat dafür zu sorgen, dass das Tier regelmäßigen Auslauf hat und bei Bedarf 
einem Tierarzt vorgestellt wird. Die Kosten trägt der Hundebesitzer.

4. In der Besonderen Wohnform besteht Leinenpflicht.

5. Eine Mitnahme des Hundes in andere Bereiche (außer der eigenen Bezugsgruppe) ist nicht 
erlaubt.

6. Der Hund darf nicht aggressiv anderen Menschen gegenüber sein und das Zimmer muss immer 
zu betreten sein.

7. Das Zimmer, die Futternäpfe und die Liegefläche des Hundes müssen regelmäßig gereinigt 
werden vom Hundebesitzer.

8. Die Wohngruppenmitglieder*innen, als auch die verantwortlichen Teammitarbeiter*innen 
müssen der Aufnahme des Hundes zustimmen.

9. Bei sogenannten Listenhunderassen ist ein vorangegangener Wesenstest erforderlich und vor 
Aufnahme in der Besonderen Wohnform vorzulegen.

Ravensruh, den

____________________________ ______________________________
Unterschrift Hundebesitzer Unterschrift Einrichtungsleitung bzw.

Aufnahmeleitung


